
der enteigneten Objekte Bezug nehmen, nur einen Teil 
der inzwischen sequestrierten und enteigneten Betriebe 
umfassen. Die anderen wurden hinterher durch Be
schlüsse der Landessequestrierungskommissionen auf 
der landesrechtlichen Grundlage oder in ihrer ana
logen Anwendung enteignet. Dies Verfahren war schon 
in den SMAD-Befehlen Nr. 97 (vom 23. März 1946) und 
Nr. 154/181 im Keime vorgesehen. Der letztere Befehl 
geht davon aus, daß Betriebe zu Unrecht auf die 
Listen gekommen oder zu Unrecht nicht auf die Listen 
gesetzt sein könnten und eröffnet insofern den Landes
kommissionen ein Tätigkeitsgebiet, für das Beschwer
demöglichkeit bei der Zentralen Deutschen Kommission 
für Sequestrierung und Beschlagnahme und end
gültige Bestätigung durch die entsprechende Kom
mission bei der SMAD vorgesehen wird10). Bei 
dieser Sachlage war eine befriedigende einheitliche 
Fassung des — hier auch für das Handelsregister 
obligatorisch gewordenen — Hinweises auf die Ent
eignungsgrundlagen nur durch die Bezugnahme 
einerseits auf das Landesgesetz andererseits auf die 
Kommissionsbeschlüsse möglich.

Wörtlich vorgeschrieben ist auch für das Grund
buch die Ausfüllung der Eigentümerspalte, ebenso 
für das Handelsregister ein Vermerk in Spalte 3 der 
Abteilung A, und zwar beginnend mit den Worten 
„Eigentum des Volkes“. Gegenüber dieser zwingenden 
Bestimmung kann natürlich kein Richter Bedenken 
daraus herleiten, daß nach der früher herrschenden 
Rechtslehre nur das im S t a a t  organisierte Volk 
Rechtsfähigkeit besitze, daß es aber nicht für sich 
Träger von Rechten sein könne. Ebenso entfallen alle 
Bedenken daraus, daß nach der bisherigen Enteig
nungsgesetzgebung das L a n d  Eigentümer sei und 
der Rechtsgrund, aus dem an seine Stelle jetzt das 
Volk trete, nicht ersichtlich werde. Alle diese Fragen 
zu klären, den Begriff des „Volkseigentums“ zu 
analysieren und zu erläutern und die überragende 
Bedeutung klarzulegen, die er im Zuge unserer 
gegenwärtigen gesellschaftlichen Entwicklung spielt, 
wird Sache der fortschrittlichen Wissenschaft und 
ggf. der Spruchpraxis sein, soweit dieser über
haupt noch eine Tätigkeit auf diesem Gebiet eröffnet 
ist; den Registerrichter bekümmern diese Fragen, 
nicht. Im übrigen sei darauf hingewiesen, daß, wie 
schon die Überschriften der Landesenteignungsgesetze 
ergeben, von vornherein das Eigentum des Landes als 
fiduziarisches Eigentum für den Treugeber, das ge
samte deutsche Volk, gedacht war und daß schon 
längst vor dem Befehl Nr. 64 sich der Brauch einge
bürgert hatte, statt von landeseigenen von volks
eigenen Betrieben zu sprechen.

Eine bisher nichtgekannte Neuerung bringt das in 
Ziff. 5 der 1. AusfVO vorgesehene vordringliche Ein
tragungsersuchen für das Grundbuchamt auch inso
fern, als die Eigentümereintragung zerrissen wird. 
Etwas ähnliches kennen wir nur von der Vormer
kung her. Zunächst ist nämlich lediglich das „Eigen
tum des Volkes“ einzutragen und der im Grundbuch 
bisher eingetragene Eigentümer des Grundstücks, 
welches infolge Betriebsenteignung volkseigen gewor
den ist, in der üblichen Weise zu löschen. Die Ein
tragung des „Treuhänders“ (Vereinigung, Selbstver
waltungsorgan) erfolgt später. Um die Vervollständi
gung zu sichern, erlegt die Anordnung dem Grund
buchrichter die Pflicht auf, darüber zu wachen und 
bei Verzögerung des Schlußersuchens dem Justizmini
sterium Meldung zu machen. Das zweite dort ge
regelte vordringliche Ersuchen betrifft das Handels
register, und zwar die Löschung der sequestierten Be
triebe oder der etwa schon nach Enteignung einge
tragenen Körperschaften, auf die der Betrieb über
gegangen ist. In den Instruktionen (Ziff. 6) war 
diese Löschung gleichzeitig mit Eintragung der durch 
die Neuorganisation geschaffenen Betriebsträger vor
gesehen; offenbar weil die Durchführung der Neu
organisation Zeit beansprucht und die Neueintragung 
hinausschiebt, nimmt man die Löschung vorweg. Die 
Frage der Löschung der sequestrierten Einzelfirmen 
und Gesellschaften hatte s. Z. zu lebhaften und inter
essanten rechtlichen Erörterungen und Beantwor
tungen Anlaß gegeben. Es sind die verschiedensten

io) Befehl Nr. 97 und die ihm beigelegte VO vom 29. März 
1946.

Entscheidungen in der sowjetischen Besatzungszone 
wie in den Westzonen bekannt geworden. Die Befür
worter genereller Löschung hatten einen schwierigen 
Stand. Sie suchten sich zuweilen mittels des Gesetzes 
über die Auflösung von Gesellschaften und Genossen
schaften vom 9.10.1934 (RGBl. I S. 914) zu helfen. Auch 
das Problem der Sequestrierung des Firmenrechts 
spielte dabei eine Rolle. Alle diese Kontroversen sind 
jetzt — jedenfalls für den Registerrichter — völlig 
gegenstandlos geworden. Der Gesetzgeber hat allge
mein die Löschung der sequestrierten Betriebsinhaber 
wie der an ihre Stelle Getretenen angeordnet. Die ma
teriellen Rechtskonstruktionen und -konsequenzen 
daraus zu entwickeln, mag wieder der Wissenschaft 
und Spruchpraxis überlassen bleiben. Der Register
richter hat jedenfalls dem Ersuchen zu entsprechen 
und kann ihm auch nicht etwa Bestimmungen des 
HGB wie die §§ 13, 13a entgegenhalten. Ist in der Ost
zone der Zweigniederlassungsbetrieb einer Aktienge
sellschaft, die ihren Sitz in einer Westzone hat, ent
eignet worden, so ist der Handelsregisterrichter der 
Zweigniederlassung für die Erledigung des Löschungs
ersuchens zuständig und kann den Ersuchenden nicht 
an das Handelsregistergericht des Gesellschaftssitzes 
verweisen. Diesem wird er lediglich die erfolgte Lö
schung bekanntgeben. Solche Bekanntmachung an 
westzonale Handelsregistergerichte wird auch erfor
derlich sein, wenn umgekehrt sich hier der Sitz der 
Gesellschaft befindet, deren Ostzonenbetrieb enteignet 
wird, die betroffene Gesellschaft aber über Zweig
niederlassungen in den Westzonen verfügt. Und zwar 
wird die Bekanntmachung an das Gericht j e d e r  
Zweigniederlassung ergehen müssen. Auch wenn Ge
sellschaftssitz und Zweigniederlassungen in verschie
denen Ländern der Ostzone liegen, wird ohne Rück
sicht auf den § 13 HGB,von jedem Gericht dem ge
stellten Ersuchen nachzukommen und den anderen 
Gerichten von der erfolgten Löschung Mitteilung zu 
machen sein.

Alle weiteren Eintragungen, von den beiden erör
terten vordringlichen abgesehen, Begeln sich nach den 
Instruktionen.

Auf dem Gebiet des Handelsregisters kommen nur 
die Eintragungen der neuen Betriebsträger auf Grund 
der Neuorganisierung in Abt. A des Handelsregisters 
in Betracht. Es ist der Wille des Gesetzgebers, daß 
diese sich ein tragen lassen müssen11). § 36 HGB ist 
demnach für volkseigene Betriebe ausgeschaltet. Über 
die Unterbringung der Eintragungen trifft A 2 der An
ordnung nähere Bestimmung.

Im Grundbuch ist einmal in der Eigentümerspalte die 
Bezeichnung des Rechtsträgers auf Grund der Neu
organisation zu ergänzen; weiter sind bei Vornahme 
dieser Ergänzung von Amts wegen alle Lasten in 
Abt. II und III, die buchmäßig das Eigentum des Ent
eigneten belasten, zu löschen, eingeschlossen Verfü
gungsbeschränkungen, Vormerkungen, Widersprüche, 
Rechte an Rechten an Grundstücken* 12). Ausgenommen 
sind aber:
a) Grunddienstbarkeiten (z. B. Wegerechte und Wasser

rechte), soweit sie öffentlichen Interessen und 
wirtschaftlichen Notwendigkeiten entsprechen (in 
Ziff. 15 der Instruktionen werden diese Grund
dienstbarkeiten fälschlich „Nutznießungen (Servi
tute)“ genannt13).

b) Rechte von Ausländern14).
c) Grundpfandrechte, welche nach dem 8.5.1945 ge

genüber den neuen Kreditinstituten der sowje
tischen Besatzungszone entstandene Verbindlich
keiten sichern15 *).

d) Grundpfandrechte,* welche nach dem 8.5.1945 im 
normalen Geschäftsverkehr entstandene Verbind
lichkeiten sichern10).

Da es oft zweifelhaft sein kann, ob die einzelnen 
Rechte unter die Kategori.en a bis d fallen, sind durch 
Ziff. B 6 der Anordnung die Grundbuchämter ge
halten, die in Frage kommenden Grundbuchblätter 
sofort einer Durchsicht zu unterziehen und alle in der

U) Ziff. 3 der Instruktionen.
12) § 15 b der Instruktionen, B 4 der Anordnung.
13) Vgl. Ziff. 3 Abs. 4 der 1. AusfVO.
ii) Vgl. Ziff. 15 b der Instruktionen.
15) Vgl. Ziff. 3 Abs. 2 der 1. AusfVO.
io) Vgl. Ziff. 3 Abs. 3 der 1. AusfVO,
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